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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Wolfgang Wodarg, Klaus Kirschner, Horst Sielaff, Heidemarie 
Wieczorek-Zeul, Brigi tte Adler, Ernst Bahr, Hans-Werner Bertl, Lilo Blunck, Christel 
Deichmann, Petra Ernstberger, Dagmar Freitag, Günter Gloser, Reinhold Hemker, 
Rolf Hempelmann, Monika Heubaum, Uwe Hiksch, Marianne Klappert, Dr. Hans-
Hinrich Knaape, Werner Labsch, Brigi tte Lange, Waltraud Lehn, Winfried Mante, 
Dr. Jürgen Meyer (Ulm), Kurt Palis, Dr. Martin Pfaff, Dr. Edelbert Richter, Dr. Hansjörg 
Schäfer, Gudrun Schaich-Walch, Dr. Hermann Scheer, Horst Schmidbauer 
(Nürnberg), Regina Schmidt-Zadel, Dietmar Schütz (Oldenburg), Dr. Cornelie 
Sonntag-Wolgast, Wieland Sorge, Antje-Marie Steen, Dr. Peter Struck, Jella 
Teuchner, Dr. Gerald Thalheim, Dietmar Thieser, Reinhard Weis (Stendal), Ma tthias 
Weisheit, Dr. Norbert Wieczorek, Heidemarie Wright, Rudolf Scharping 
und der Fraktion der SPD 

Tierkörperbeseitigung, Tiermehl, Gelatineproduktion 

Nach wie vor ist der Erreger der Bovinen Spongioformen Enze-
phalopathie (BSE) nicht identifiziert. Es ist weiterhin kein zuver-
lässiger Nachweis von BSE am lebenden Tier verfügbar. Als infi-
ziert werden deshalb nur solche Tiere erkannt, die klinische Sym-
ptome zeigen. Angesichts der Tatsache, daß ein wesentlicher 
Übertragungs- und Verbreitungsweg von BSE die Verfütterung 
von mit infektiösem Mate rial kontaminierten Tierkörpermehl ent-
haltenden Futtermitteln darstellt, kommt der Entsorgung, Verar-
beitung und nach wie vor üblichen Verwendung von Schlacht-
abfällen und gefallenen Tieren (Kadavern) als Proteinquelle in 
Mischfuttermitteln eine zentrale Rolle im Seuchengeschehen zu. 
Die von der Europäischen Union beschlossenen und zu Teilen 
zwischenzeitlich gelockerten Maßnahmen zur Bekämpfung von 
BSE werfen neben Fragen der Umsetzung und Überwachung 
auch die Frage auf, ob sie überhaupt geeignet sind, die Durch-
seuchung der europäischen Viehbestände und damit die Gefähr-
dung der Bürgerinnen und Bürger aufzuhalten. 

Wegen der bis auf weiteres nicht auszuschließenden Übertragung 
des BSE-Erregers auf den Menschen, dem wahrscheinlich dosis-
abhängigen Auftreten von Krankheitssymptomen und der gene-
rellen Unheilbarkeit aller Formen der menschlichen Creutzfeldt-
Jacob-Krankheit müssen alle Möglichkeiten, die weitere Erreger

-

ausbreitung einzuschränken, das Risiko der Kontamination von 
 

Verbraucherinnen und Verbrauchern und damit die Gefährdung 
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von Gesundheit und Leben der Menschen zu minimieren, genutzt 

werden. 

Vor diesem Hintergrund, in Ergänzung der Großen Anfrage 
(Drucksache 13/1972) und im Bewußtsein der unvermindert not-
wendigen Bemühung um den bestmöglichen Schutz der Bevölke-
rung vor BSE fragen wir die Bundesregierung: 

A. Tierkörperbeseitigung 

1. Über welche gesetzlichen Regelungen und praktischen Ver-
fahren der Entsorgung von verendeten Tieren bzw. von für den 
menschlichen Verzehr als untauglich eingestuften Schlacht-
tierkörpern verfügen die Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union (EU) im einzelnen? 

2. Welche Kosten fallen bei der Entsorgung von verendeten 
Tieren bzw. von für den menschlichen Verzehr als untaug-
lich eingestuften Schlachttierkörpern in den einzelnen Mit-
gliedsländern je nach angewendetem Entsorgungsverfahren 
an (Angaben in DM je Tonne)? 

3. Wie bewertet die Bundesregierung alle in den EU-Mitglied-
staaten angewendeten Verfahren der Kadaverentsorgung 
unter hygienischen Gesichtspunkten im allgemeinen sowie 
unter dem Gesichtspunkt der Bekämpfung von BSE im 

besonderen? 

4. a) Welche technischen Verfahren der Behandlung von in Tier-
körperbeseitigungsanlagen entstehenden Abfällen (Luft-
emissionen, Abwässer und Schlämme etc.) kommen in 
Deutschland zur Anwendung, und welche repräsentieren 
den Stand der Technik? 

b) Welche diesbezüglichen Vorschriften existieren auf deut-
scher und europäischer Ebene, wie wird deren Einhaltung 
kontrolliert, und welche Initiativen unternimmt die Bun-
desregierung, die hier mögliche Verbreitung von Krank-
heitserregern im Inland sowie in der EU effektiv zu unter-

binden? 

5. Welche deutschen Unternehmen der Tierkörperbeseitigung 
verfügen über Produktionsstätten für Tiermehle im euro-
päischen Ausland, wo stehen diese, nach welchen technischen 
Verfahren arbeiten sie, und wie beurteilt die Bundesregierung 
dieses unter den Gesichtspunkten der Produkttransparenz 
und Produktkontrollierbarkeit? 

6. Ist die Bundesregierung für den Fall, daß eine sichere Inakti-
vierung des BSE-Erregers in Tiermehlen unter Anwendung 
des bisherigen Druck-Hitzeverfahrens erst bei Temperaturen 
von über 133 Grad Celsius gegeben ist, bereit, eine Modifizie-
rung der zugrundeliegenden gesetzlichen Regelungen vorzu-
nehmen, selbst wenn damit die Möglichkeit verbunden wäre, 
daß Tiermehle wegen zu schlechter Verdaulichkeit nichtmehr 

als Futtermittel geeignet wären? 
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a) Wenn ja, wie müßte nach Meinung der Bundesregierung 
die damit entstehende Entsorgungsfrage gelöst werden? 

b) Wenn nein, was tut die Bundesregierung, um Eignung und 
Einhaltung des bisherigen Verfahrens sicherzustellen? 

7. Welche Alternativen der Tierkörperbeseitigung hat die Bun-
desregierung für den Fall, daß sich herausstellen sollte, daß 
auch die deutschen Tierkörperbeseitigungsanlagen die Wei-
terverbreitung des BSE-Erregers nicht zuverlässig verhindern 
können, und mit welchen Fristen bzw. Kosten rechnet sie? 

8. Welche weiteren Möglichkeiten der Entsorgung von Tierkör-
pern hält die Bundesregierung unter hygienischen Gesichts-
punkten für möglich? 

Welche Kosten wären mit den einzelnen Verfahren verbun-
den? 

9. Wie bewertet die Bundesregierung die verschiedenen mög-
lichen Alternativen der Tierkörperbeseitigung volkswirt-
schaftlich im einzelnen (genaue Kostenaufstellung anhand 
einzeln aufgeführter Prozeßschritte)? 

10. Wie gedenkt die Bundesregierung sowohl für Deutschland 
als auch innerhalb der EU sicherzustellen, daß von als ver-
seucht geltenden Rindern aus Ländern mit originärem BSE

-

Geschehen stammende Entsorgungsprodukte nicht unter an-
derer Produktbezeichnung, z. B. als „Düngemittel", „Abfall", 
„Organischer Brennstoff" etc. frei gehandelt werden und 
somit der BSE-Erreger weiterverbreitet wird? 

11. Welche gesetzlichen Änderungen wurden innerhalb der ver-
gangenen zehn Jahre auf nationaler bzw. auf europäischer 
Ebene bezüglich der Tierkörperbeseitigung in chronolo-
gischer Reihenfolge erlassen, und welche Möglichkeiten sieht 
die Bundesregierung, um die bestehenden gesetzlichen 
Regelungen hinsichtlich der Bekämpfung von BSE und an-
derer „Neuer Tierseuchen" zu verbessern, die durch welt-
weiten Futterhandel und damit verbundene Trans-
parenzverluste möglich werden? 

B. Produkte der Tierkörperbeseitigungsanlagen 

12. Welche Produkte im einzelnen werden in den Tierkörper-
beseitigungsanlagen erzeugt, und wie genau sind diese hin-
sichtlich Ausgangsware, Dekontaminierung, inhaltlicher Zu-
sammensetzung und Inverkehrbringen definiert? 

13. Welche Hinderungsgründe sieht die Bundesregierung dafür, 
die Produktpalette aus der Tierkörper- und Schlachtabfälle-
beseitigung gezielt auf rein technisch zu nutzende Produkte 
(z. B. Knochenleim) zu erweitern bzw. umzustellen, und 
welche Maßnahmen hat sie bisher ergriffen bzw. wird sie in 
Zukunft ergreifen, um dieses zu ermöglichen? 
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14. Wie viele Tierkörperbeseitigungsanlagen in Deutschland und 
in der EU stellen gleichzeitig (z. B. in gesonderten Produk-
tionssträngen) Gelatine her? 

15. Welche gesetzlichen Vorschriften bezüglich deren 

a) hygienischer Behandlung, 

b) erlaubter Ausgangsmaterialien, 

c) inhaltlicher Zusammensetzung und 

d) Inverkehrbringen 

existieren in Deutschland, den einzelnen Mitgliedstaaten der 
EU bzw. in der EU selbst? 

16. Welche technischen Behandlungsstufen erfährt dabei jedes 
einzelne Produkt im Laufe des Herstellungsverfahrens? 

17. Welche Herstellungsverfahren für die verschiedenen Produkte 
sind derzeit innerhalb Deutschlands und innerhalb der EU 
insgesamt gebräuchlich, und wie beurteilt die Bundesregie-
rung die einzelnen Verfahren hinsichtlich ihrer Eignung, den 

BSE-Erreger unschädlich zu machen? 

18. Wie viele Produktionsstätten gibt es insgesamt in der EU und 
wie viele aufgeschlüsselt nach den einzelnen Mitgliedstaaten? 

19. Welche Mengen der verschiedenen Produkte aus Tierkörper-
beseitigungsanlagen werden jährlich in Deutschland, in den 
einzelnen Mitgliedstaaten der EU sowie in der EU insgesamt 
erzeugt? 

20. Welche Aussagen bezüglich der Warenströme von innerhalb 
der EU erzeugten Tiermehlen kann die Bundesregierung tref-
fen (Import/Export-Matrix)? 

21. Aus welchen EU-Mitgliedstaaten sowie Drittländern werden 
Tiermehle in welchen Mengen nach Kenntnis der Bundesre-
gierung nach Deutschland importiert? 

22. Hält die Bundesregierung die bisherigen Kontrollen des Han-
dels mit Produkten der Tierkörperbeseitigungsanlagen ange-
sichts der jüngst gemeldeten Importe von Tiermehlen aus 
Großbritannien in die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 
1995 für ausreichend? 

Wenn ja, welche Aussagen kann die Bundesregierung über 
Verbleib, Hygienestatus und damit gefütterte Tiere treffen? 

Wenn nein, wie gedenkt die Bundesregierung die Kontrolle in 
Zukunft zu verbessern? 

23. Sind die Anbieter von Fertigfuttermitteln bzw. Mischfutter-
mitteln verpflichtet, den Ursprung bzw. den hygienischen 
Status der von ihnen verwendeten Tiermehle zu dokumen-
tieren? 

Wenn ja, aufgrund welcher gesetzlichen Regelung und wie 
werden diese Angaben kontrolliert? 

Wenn nein, wann wird die Bundesregierung entsprechende 

Regelungen treffen? 
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24. Welche Möglichkeiten kennt die Bundesregierung, um den 
Hygienestatus bzw. das Gefährdungspotential bezüglich 
BSE von innerhalb der EU erzeugten Tiermehlen, die nach 
Deutschland importiert werden, festzustellen? 

Welche dieser Methoden kommt mit welcher Probenfrequenz 
zum Einsatz? 

25. Aus welchen Ländern importierte die Bundesrepublik Deutsch-
land in den vergangenen zehn Jahren Tiermehl und unter Ver-
wendung von Tiermehl hergestellte Futtermittel 

a) europäische Länder, 

b) andere? 

26. Durch welche Behörde wird wie oft (Probenfrequenz) und auf 
welche Weise (Nachweisverfahren) überprüft, ob für Wieder-
käuer bestimmte Misch- . bzw. Fertigfuttermittel tatsächlich 
ohne Zugabe von aus Tierkörperbeseitigungsanlagen stam-
menden Produkten hergestellt worden sind? 

27. Hat die Bundesregierung (insbesondere nach dem 20. März 

1996) Kenntnis über Probenergebnisse und Verstöße gegen 
das Fütterungsverbot? 

Wenn ja, wie lauten diese im einzelnen? 

Wenn nein, weshalb wurden nicht bundesweite Unter-
suchungen in Auftrag gegeben, um die Einhaltung des Ver-
bots sicherzustellen? 

28. Hat die Bundesregierung sich dafür eingesetzt, daß die zu-
ständigen Länderbehörden anhand eines in der Lebensmittel-
überwachung seit Jahren routinemäßig eingesetzten und 
bewährten Testsystems (Nachweis von tierartspezifischen 
Eiweißen) die Einhaltung der vorgeschriebenen Druck

-

Erhitzung in den Tierkörperbeseitigungsanlagen überprüfen? 

a) Wenn ja, in welcher Form und mit welchem Ergebnis? 

b) Wenn nein, weshalb nicht, und wie wird die Einwirkung der 
vorgeschriebenen Druck-Erhitzung am fertigen Produkt 
anderweitig routinemäßig überprüft? 

29. Wie gedenkt die Bundesregierung einem durch Importfutter-
mittel aus Drittländern möglichen Eintrag von BSE-verseuch-
tem Tiermehl entgegenzuwirken, und welche Kontrollmaß-
nahmen sind dabei vorgesehen? 

30. Wie hoch schätzt die Bundesregierung die EU-weit anfallen-
den Kosten, wenn alle Tierkörperbeseitigungsanlagen, die in 
den Nahrungskreislauf gelangende Produkte erzeugen, auf 
das in Deutschland übliche Hitze-Druck-Verfahren umgestellt 
würden? 

Von welchen Fristen geht die Bundesregierung dabei aus? 

31. Welche Initiativen der EU bezüglich der Angleichung der 
europäischen Tierkörperbeseitigungsanlagen an den deut-
schen Standard sind der Bundesregierung bekannt? 
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Wie beurteilt die Bundesregierung das Gefährdungspotential 
durch Tiermehle in der Zwischenzeit, und welche Maßnahmen 
der Risikominimierung hat sie bzw. die EU bereits ergriffen? 

Welche Maßnahmen sind in Planung? 

32. Wie bewertet die Bundesregierung den aus epidemiologi-
schen Überlegungen entstandenen Vorschlag, aus Gründen 
des Verbraucherschutzes und um die mögliche Erregeraus-
breitung in Schweine- und Geflügelbeständen zu stoppen, 
ein allgemeines Tiermehlverfütterungsmoratorium für alle 
lebensmittelliefernden Tiere für die Dauer von zwei Jahren zu 

verhängen? 

C. Gelatine 

33. Welche Mengen an Gelatine werden pro Jahr in Deutschland 
und in der gesamten EU hergestellt? 

34. Wie viele Herstellerbetriebe von Gelatine gibt es in Deutsch-
land, und wie viele davon werden in räumlichem Zusammen-
hang mit Tierkörperbeseitigungsanlagen betrieben? 

35. Von welchen Tierarten und von welchen Geweben im einzel-
nen stammen die Ausgangsprodukte von Gelatine (Aufstel-
lung nach Tierart, Gewebeart, Mengenanteilen und Her-

stellungsland)? 

36. Welche Vorschriften für die Herstellung von Gelatine exi-

stieren in Deutschland? 

37. Wie wird die Einhaltung der Herstellungsvorschriften im ein-

zelnen kontrolliert? 

38. Wie bewertet die Bundesregierung das Risiko einer Kontami-
nation von Gelatine mit dem Erreger von BSE angesichts der 
Tatsache, daß kollagene Fasern einer Behandlung nach dem 
Druck-Hitze-Verfahren nicht standhalten können und daß die 
Herkunft der Ausgangsmaterialien von symptomlos infizierten 

Tieren derzeit nicht ausgeschlossen werden kann? 

39. In welchen Produkten findet Rindergelatine, in welchen 
Schweinegelatine Verwendung? 

Auf welche Weise wird die Nachvollziehbarkeit der tierart-

lichen Herkunft sichergestellt? 

40. Welche Vorschriften für die Herstellung von Gelatine exi-
stieren in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU bzw. in der EU 
selbst, und wie genau ist dort die Kontrolle geregelt? 

41. Aufgrund welcher Produktionsschritte wird sichergestellt, daß 
in Gelatine keine Krankheitserreger vorhanden sein können? 

42. Welche Forschungsergebnisse stehen der Bundesregierung 
für den Beleg der produktionsbedingten gesundheitlichen 

Sicherheit von Gelatine zur Verfügung? 
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43. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über die Han-
delswege von Gelatine innerhalb der EU und von EU-Mit-
gliedstaaten mit Drittländern? 

44. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über Produk-
tion und Handel von Staaten, in denen ein originäres BSE

-

Geschehen vorliegt, mit Gelatine bzw. Gelatineprodukten? 

Bonn, den 26. Juni 1996 
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